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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit entstand in ihren wesentlichen Teilen wäh-
rend eines sechsmonatigen Aufenthaltes in London im Jahre 1966 und 
eines viermonatigen Aufenthaltes an der Yale University, New Häven, 
Conn., im ersten Halbjahr 1967. Sie geht auf eine Anregung meines 
verehrten Lehrers Professor  Dr. Erich Schwinge zurück. Ihm möchte 
ich auch an dieser Stelle für seine stets wohlwollende Förderung 
danken. Mein besonderer Dank gi l t auch Professor  Dr. Rudolf Bruns, 
der mi r wertvolle Hinweise und vielfache Unterstützung zukommen 
ließ. 

Marburg/Lahn, im Februar 1969 
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A. Einleitung 

Richterliche Entscheidungen können nur dann gerecht sein, wenn i n 
der Person des Richters zwei Voraussetzungen erfüllt  sind: die Frei-
heit von allen Bindungen mi t Ausnahme der Unterwerfung  unter 
Gesetz und Recht und eine besondere fachliche und menschliche Eig-
nung. Ein für die Freiheit und Eignung des Richters gleichermaßen 
bedeutsamer Faktor ist das Verfahren,  nach dem er i n sein Amt 
berufen wird. 

Ist es nach seiner technischen Ausgestaltung und praktischen Hand-
habung allein und ausschließlich darauf gerichtet, unter den für ein 
Richteramt vorhandenen Kandidaten den Besten herauszufinden, so 
ist zwar allein deshalb die Unabhängigkeit der Richter noch nicht ge-
währleistet, aber das Verfahren  w i rd — und das ist bereits ein gewich-
tiger Vortei l — in einem solchen Fal l auch keine besondere Gefahren-
stelle darstellen, bei der irgendwelche Angriffe  auf die richterliche 
Unabhängigkeit einsetzen können. Ohne weiteres lassen sich als Er-
gebnis eines solchen Wahlvorganges hochqualifizierte Richter vorher-
sagen, auch wenn die Auslese oft schwierig sein und nicht immer zu 
einstimmigen Ergebnissen führen wi rd 1 . 

Die Richterauslese muß aber nicht i n solch eindeutigen Bahnen ver-
laufen. Konstitutionelle Schwächen des Verfahrens  oder Verantwor-
tungslosigkeit des Auswahlorganes können die Ernennung oder Be-

1 Jedenfalls ist eine solche Auslese nicht unmöglich, denn sowohl über 
die Anforderungen  an einen guten Richter als auch über den Wert der zur 
Verfügung stehenden Persönlichkeiten läßt sich nur zu einem gewissen 
Grad streiten. Die Frage etwa, ob es für einen über Fragen des Z i vü - oder 
Strafrechts  i n letzter Instanz entscheidenden Richter unerläßlich ist, daß 
er sich i n seinem Leben auch einmal akt iv polit isch oder sonst staatsbürger-
l ich betätigt hat, läßt sich sicher m i t „ j a " oder „nein" beantworten. Ebenso 
kann fraglich sein, wer bisher dien schärfsten juristischen Verstand an den 
Tag gelegt hat: der Kandidat A mi t einer glänzenden Verwaltungslaufbahn, 
der Kandidat B m i t einer Reihe bemerkenswerter theoretischer Abhand-
lungen oder der Kandidat C m i t einer Anzahl abgewogener und unanfecht-
barer richterlicher Entscheidungen. Aber weder läßt sich i m ersten Fa l l 
ernsthaft  bestreiten, daß die politische Tät igkeit auch nicht teilweise Ersatz 
für eine außerordentliche juristische Begabung und einen ausgeglichenen 
und unabhängigen Charakter sein darf,  daß es also erst einmal darauf an-
kommt, diese Qualitäten festzustellen, noch w i r d imi zweiten Beispiel zwei-
felhaft  sein, daß A, B und C die besten Kandidaten aus einem Dutzend 
sind und daß die Wahl deshalb zwischen ihnen, und zwar i m Wege einer 
i n die Einzelheiten gehenden Abwägung ausfallen muß. 
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förderung  unabhängiger und fähiger Persönlichkeiten verhindern. 
Typischer sind heute aber noch Störungen, die von außen kommen. 
Bietet der Auswahlvorgang den im modernen Staat wirksamen Kräf-
ten mi t anderen Zielsetzungen als der einer optimalen Richterauslese 
die Möglichkeit, die Besetzung der Gerichte mitzubestimmen, so ist 
mi t einer Voreingenommenheit der ernannten Richter für die sie 
stützende Interessengruppe zu rechnen, vor der auch die traditionellen 
Unabhängigkeitsgarantien — Weisungsfreiheit  bei der Spruchtätig-
keit, Unabsetzbarkeit, wirtschaftliche Sicherheit — keinen hinreichen-
den Schutz bieten2. Gleichzeitig ist zu befürchten, daß geeignete Be-
werber aus der engeren Wahl ausscheiden, wei l sie ungebunden sind 
und deshalb nur schwache oder überhaupt keine Fürsprecher besitzen. 

Die Bedeutung des Richterauswahlverfahrens  erschöpft  sich aber 
nicht in der Mitbestimmung der richterlichen Unabhängigkeit und 
richterlichen Qualität. Sie erstreckt sich damit zugleich auch auf das 
richterliche Ansehen oder, was dem gleichzusetzen ist, auf die innere 
Bereitschaft  der Verfahrensbeteiligten,  den Richterspruch anzuneh-
men. Ist sichergestellt und offen  sichtbar, daß die Auswahl der Richter 
auf sachlichen Erwägungen beruht, so w i rd die Allgemeinheit dem 
Richter Vertrauen entgegen bringen und sich seinem als unparteiisch 
und überlegen anerkannten Schiedsspruch bereitwil l ig unterwerfen. 
Setzt sich aber die Überzeugung durch, daß wenig getan wird, um die 
Besten zu Richtern zu machen, und w i rd bekannt, daß bei der Rich-
tersuche Bindungen eine Rolle spielen, die mi t dem Bilde von den 
unparteiischen Gerichten nur schwer zu vereinbaren sind, so werden 
die Rechtsuchenden den Richtern kritisch gegenüberstehen und ihre 
Bereitwil l igkeit zur Unterwerfung  unter die richterlichen Entschei-
dungen w i rd abnehmen. 

Von den für die Auswahl der Richter denkbaren Systemen3, der 
Wahl durch das Volk, der Wahl durch das Parlament, der Ernennung 
durch die Regierung oder das Staatsoberhaupt, der Berufung durch 
die Richterschaft  selbst (Kooptation) und der Einschaltung besonderer 
zwischen den Gewalten stehender Wahlgremien sind in der Bundes-
republik Deutschland gleich mehrere Spielarten vertreten, es fehlen 

2 Die Wi rkung dieser Garantien erschöpft  sich darin, Einflußnahmen auf 
den Richter nach seiner Ernennung zu hemmen und dem Richter behilf l ich 
zu sein, der sich nach seiner Ernennung u m eine möglichst große Uber-
parteil ichkeit bemüht. Sie bieten aber keinerlei Gewähr, daß politisch, we l t -
anschaulich oder religiös voreingenommene Richter ihre persönlichen A n -
sichten zugunsten einer höheren neutralen Position aufgeben oder gar, daß 
nur Persönlichkeiten aus dem Ausleseprozeß erfolgreich  hervorgehen, die 
schon vor ihrer Berufung eine solche Hal tung an den Tag gelegt haben 
oder von denen doch erwartet werden kann, »daß sie sie als Richter an den 
Tag legen werden. 

3 Vgl. dazu Loewenstein, Verfassungslehre,  S. 235 ff.;  Bundes Justizmini-
sterium, Referenten-Denkschrift,  S. 17. 
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n u r V o l k s w a h l u n d Koop ta t ion . Sieben der e l f Lände r haben nach 
1945 an die i n Deutschland t rad i t i one l l e 4 B e r u f u n g der Richter durch 
die E x e k u t i v e angeknüpf t . D ie Lände r Be r l i n , Bremen, H a m b u r g u n d 
Hessen haben die A u s w a h l der Richter dagegen i n d ie H a n d v o n 
besonderen Wahlausschüssen gelegt, d ie te i ls a l l e in (Bremen, H a m -
burg) , te i ls gemeinsam m i t der obersten Just izbehörde entscheiden 
u n d sich w i e fo lg t zusammensetzen: 

Mitgl ieder Parlaments- Regierungs- Richter Rechts-
insgesamt mitgl ieder mitgl ieder anwälte 

Ber l in 8 5 — 2 1 
Bremen 11 5 3 3 — 

Hamburg 14 6 3 3 2 
Hessen 13 7 — 5 1 

Die M i tg l i ede r der Verfassungsgerichte  w e r d e n i n den L ä n d e r n v o n 
den Vo lksve r t re tungen gewäh l t 5 . 

4 Bis zum Jahre 1934 wurden die Richter der Länder durch die Länder-
regierungen — bis zur Revolution von 1918 in (dien monarchischen Bundes-
staaten durch die Landesfürsten — ernannt. Eine Ausnahme bestand aber 
i n Bremen, wo die Richter seit 1854 durch einen Wahlausschuß gewählt 
wurden, der zu gleichen Tei len m i t Vertretern der Legislative, Exekut ive 
und Judikatur besetzt war. Die Mitgl ieder des Reichsgerichts wurden i n 
der Monarchie auf Vorschlag des Bundesrates durch den Kaiser und in 
der Weimarer Republ ik auf Vorschlag des Reichsrates durch den Reichs-
präsidenten ernannt. Der Nationalsozialismus übernahm die gesamte Justiz 
in die Zuständigkeit des Deutschen Reiches, und die Richter wurden bis 
1945 auf Vorschlag des Reichsjustizministers durch dien „Führer" ernannt. 
Vgl. Ruscheweyh, Berufung in das Richteramt, S. 14 ff.;  Anschütz, Verfas-
sung des Deutschen Reiches, S. 484—485. 

5 Siehe näher Ar t . 51, 68 I I I der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg vom 11. Nov. 1953 (GBl. S. 173); Ar t . 4, 68 I I I der Verfassung des Frei-
staates Bayern vom 2. Dez. 1946 (GVB1. S. 333) i. V. m. Ar t . 1 des Gesetzes 
vom 17. Nov. 1956 (GVB1. S.249); Ar t . 69, 72 der Verfassung von Ber l in vom 
1. Sept. 1950 (VB1. S. 433) i. d. F. des Gesetzes vom 11. Ju l i 1957 (GVB1. 
S. 741) i. V. m. §§ 2, 9 .dies Gesetzes vom 18. Jan. 1963 (GVB1. S. 93); Ar t . 1361, 
139 I I I der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Okt. 
1947 (GBl. S. 251) i. V. m. §§ 1, 3 des Gesetzes vom 18. Dez. 1953 (GBl. 
S. 119); Ar t . 631, 65 I der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg vom 6. Jun i 1952 (GVB1. S. 117) i . V . m . §§ 2 ff.  des Gesetzes vom 
8. Ju l i 1952 (GVB1. S.137); Ar t . 127 I I I , 130 I I der Verfassung des Landes 
Hessen vom 1. Dez. 1946 (GVB1. S. 229) i . V . m . §§ 8 ff.  des Gesetzes vom 
19. Okt. 1962 (GVB1. S.455); Ar t . 29 I I , 42 I I I der Vorläufigen Niedersäch-
sischen Verfassung vom 13. Ap r i l 1951 (GVB1. S. 103); Ar t . 58, 76 I der Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen  vom 28. Juni 1950 (GVB1. S. 127) 
i. V. m. § 1 der Verordnung vom 7. Sept. 1954 (GVB1. S. 225) i. d. F. der Ver-
ordnung vom 6. Febr. 1962 (GVB1. S.79); Ar t . 1221, 134 I I I der Verfassung 
für Rheinland-Pfalz vom 18. Ma i 1947 (VB1. S.209); Ar t . 98, 114 I I der Ver-
fassung des Saarlandes vom 15. Dez. 1947 (ABl. S. 1077); Ar t . 26 der Landes-
satzung für Schleswig-Holstein vom 13. Dez. 1949 (GVB1. 1950 S. 3) i . d .F . 
des Gesetzes vom 26. März 1956 (GVB1. S. 59). 

Wie der Richterwahlausschuß des Bundes sind auch die Richterwahl-
ausschüsse der vier Länder nur für die Berufsrichter  zuständig. 

2 Kayser 


